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sonal kann die virtuellen 

Kommunikationsmög-

lichkeiten nutzen, um 

ihre PatientInnen nicht 

nur physisch vor Ort, 

sondern auch auf Dis-

tanz, zu betreuen und zu 

behandeln. 

Gewährleistung der 

Gesundheitsversor-

gung 

Mit der telemedizinischen Behandlung die 

Gesundheitsversorgung in der JVA sicherstellen
von Christiane Brockes, Milorad Sekularac, Sascha Beck, 

Mareike Brockes  und Julian Mausbach

GESUNDHEITSVERSORGUNG IN DER JVA

Die Gesundheitsbran-

che steht vor massiven 

Herausforderungen: der 

Mangel an Fachpersonal 

auf allen Ebenen, die 

Kostenexplosion im Ge-

sundheitswesen und 

auch der demographi-

sche Wandel sind deut-

lich spürbar. Neue Wege 

sind notwendig! Digitale 

Gesundheitslösungen 

und Services spielen im 

institutionellen und priva-

ten Lebensumfeld eine 

immer wichtigere Rolle. 

Bereits vor Coronazeiten 

haben die Digitalisierung 

und die Vernetzung in der 

Medizin in den letzten 

Jahren stark zugenom-

men. Mit digitalen Ange-

boten werden Leistungen 

zunehmend unabhängig 

von Ort und Zeit erbracht. 

Medizinisches Fachper-

InsassInnen, die unter 

mehreren Krankheiten 

leiden und eine intensi-

vere Gesundheitsversor-

gung benötigen. 

Die Implementierung der 

telemedizinischen Ver-

sorgung in Justizvoll-

zugsanstalten hilft Lü-

cken in der Gesund-

heitsversorgung zu 

schließen und die Be-

handlungsqualität zu 

sichern. 

InsassInnen, daher wer-

den meistens andere 

Tätigkeitsfelder bevor-

zugt. Erschwerend 

kommt hinzu, dass im 

Justizvollzug in den letz-

ten Jahren weltweit die 

Anzahl der im Gefängnis 

festgehaltenen Personen 

um 20 % gewachsen ist 

und sich auch hier der 

demographische Wandel 

bemerkbar macht. Es 

gibt zunehmend ältere 

Gemäß dem Äquivalenz-

prinzip haben die Insas-

sInnen von Justizvoll-

zugsanstalten (JVA) ei-

nen gleichwertigen An-

spruch auf medizinische 

Versorgung wie außer-

halb des Justizvollzuges. 

Aufgrund von mehreren 

Herausforderungen ist 

dieser Grundsatz zuneh-

mend schwierig umzuset-

zen. Der generelle Man-

gel an medizinischen 

Grundversorgern extra 

muros hinterlässt auch in 

den JVAs seine Spuren. 

Wie überall erreichen 

ÄrztInnen, die einen 

Großteil der Gesund-

heitsversorgung in den 

JVA sicherstellen, das 

Pensionsalter. Zusätzlich 

ist man in den JVAs mit 

besonderen Herausfor-

derungen konfrontiert, 

beispielsweise mit der 

Nähe und Distanz zu den 
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gefahren. 

Entlastung des pflegeri-

schen Fachpersonals 

und Aufsehern

Diverse Studien haben 

nachgewiesen und auch 

unsere Erfahrung ist, 

dass weitere Akteure in 

der JVA unterstützt und 

entlastet werden. Das 

Vollzugspersonal und 

die Gesundheitsfachper-

sonen werden von der 

Last der Verantwortung 

„So können über die 

Telemedizin die InsassInnen 

auch rund um die Uhr betreut 

werden, bei Auftreten von 

Symptomen und 

Risikofaktoren wird schnell 

reagiert.“

InsassInnen auch rund 

um die Uhr betreut wer-

den, bei Auftreten von 

Symptomen und Risiko-

faktoren wird schnell 

reagiert. Ein Abwarten 

auf die nächste Real-

konsultation vor Ort ist 

hinfällig. Es geht primär 

darum, keine Zeit zu 

verlieren und – gemäß 

dem aktuellen Trend 

„von der Therapie zur 

Prävention“ – direkt zu 

handeln und damit auch 

Notfälle zu antizipieren. 

Anderseits bietet die 

telemedizinische Be-

handlung eine gute er-

gänzende Alternative 

während der Urlaubs-, 

Krankheits- und Arzt-

wechselzeiten vor Ort, 

die mit längeren Vakan-

zen verbunden sind.

Eigene Auswertungen 

und auch andere wis-

senschaftliche Arbeiten 

zeigen, dass die meisten 

telemedizinischen Kon-

sultationen abschlies-

Behandlung in Echtzeit

Angesichts des speziel-

len Settings eignet sich 

der Justizvollzug beson-

ders gut für die telemedi-

zinische Betreuung. Mit-

hilfe von Informations-

und Kommunikations-

technologien wird die 

ortsunabhängige medizi-

nische Beratung und Be-

handlung zeitnah und 

unkompliziert auf Distanz 

durchgeführt. So können 

über die Telemedizin die 

Kostensenkung

Die Insassen und Insas-

sinnen müssen bei ei-

nem medizinischen 

Problem öfters die JVA 

verlassen, insbesondere 

dann, wenn kein Arzt 

oder Ärztin vor Ort ist. 

Verschiedene Studien 

haben das günstige 

Kosten-Nutzen-

Verhältnis bzw. eine 

Kostenreduktionen um 

20 % durch die teleme-

dizinische Behandlung 

nachgewiesen. Diese 

basieren teilweise auf 

der frühen bzw. soforti-

gen Behandlung von 

Symptomen im Sinne 

der Prävention, teilweise 

auf effizienteren Prozes-

sen sowie der Reduktion 

der Transporte von In-

sassInnen. Sie werden 

deutlich weniger wegen 

beispielsweise zunächst 

nicht erkannten Triviali-

täten in ein Krankenhaus 

oder zu einem speziellen 

Facharzt oder -ärztin 

send durchgeführt wer-

den und die InsassInnen 

mit der Behandlung per 

Video oder Telefon zu-

frieden sind. Dabei ste-

hen das schnelle Erken-

nen von Krankheits- und 

Heilungsverläufen ggf. 

mit Einsatz des Telemo-

nitorings von Vitalpara-

metern und kombiniert 

mit der direkten telemedi-

zinischen Intervention im 

Fokus. 

GESUNDHEITSVERSORGUNG IN DER JVA

in „Notfallsituationen“ 

dank der unmittelbaren 

Erreichbarkeit des Te-

learztes und -ärztin be-

freit. Oftmals muss das 

Personal noch allein 

entscheiden, ob eine 

Behandlung dringlich ist 

und eine Verlegung not-

wendig ist. Die Verle-

gungen sind mit viel 

Aufwand und wie oben 

beschrieben mit größe-

ren Kosten für Sicher-

heitsvorkehrungen und 

die erforderlichen Spezi-

alfahrzeuge verbunden. 

Aber auch für die Insas-

sInnen sind diese 

Transporte oftmals 

problematisch. So kön-

nen etwa das Tragen 

von Handschellen und 

die Bewachung durch 

PolizistInnen im öffentli-

chen Raum deren Wür-

de und die mentale Ge-

sundheit beeinträchti-

gen.

Strukturierte Einfüh-

rung der telemedizini-

„Das Vollzugspersonal und 

die Gesundheits-

fachpersonen werden von der 

Last der Verantwortung in 

‚Notfallsituationen‘ dank der 

unmittelbaren Erreichbarkeit 

des Telearztes und -ärztin 

befreit.“
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auch in den JVAs ge-

winnbringend ergänzen, 

die Gesundheitsversor-

gung sicherstellen und 

helfen, aktuelle Heraus-

forderungen wie Mangel 

an medizinischen Fach-

personal zu kompensie-

ren. 

liegt im Trend der Zeit. 

Unsere Erfahrung ist, 

dass primär ein zusätzli-

ches digitales Behand-

lungsangebot von den 

InsassInnen gewürdigt 

und geschätzt wird. Dies 

wurde auch bei der Ein-

führung der Telemedizin 

in der JVA Pöschwies 

bestätigt. Die medizini-

sche Betreuung und Be-

handlung auf Distanz 

kann die bestehenden 

traditionellen Strukturen 

anbieten, ist, dass nach 

Beendigung der Schulun-

gen dieses Jobenrich-

ment von fast allen Akt-

euren positiv bewertet 

und als ergänzende Maß-

nahme verstanden wird. 

Der gewinnbringende 

Einsatz der Telemedizin 

hängt auch von der per-

sönlichen Einstellung und 

dem aktuellen Wissens-

stand des involvierten 

Arztes und Ärztin ab. Ein 

GESUNDHEITSVERSORGUNG IN DER JVA

souveräner und sicherer 

Umgang mit den digita-

len Applikationen ge-

mäß den aktuellen Stan-

dards und Richtlinien ist 

die Voraussetzung für 

eine adäquate Sorgfalts-

pflicht. 

Pilotphase

Die Durchführung einer 

Pilotphase ist sehr sinn-

voll. Zuvor sollte eine 

Sensibilisierung und 

Aufklärung der InsassIn-

nen erfolgen. Vor und 

während der der Pi-

lotphase sind fast immer 

technische Anpassun-

gen notwendig. Anhand 

von Befragungen und 

Qualitätsbeurteilungen 

können Wünsche aufge-

nommen und umgesetzt 

werden. 

Die digitale Gesund-

heitsversorgung ist nicht 

mehr wegzudenken und 
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schen Dienstleistungen 

nicht bekannt. Misstrau-

en und Zweifel überwie-

gen häufig, anstatt eine 

Effizienzsteigerung wird 

eine Mehrbelastung er-

wartet. Wenn es aber 

gelingt, Vertrauen und 

Akzeptanz aufzubauen 

und Wissen zu vermit-

teln, wird der Nutzen 

schnell erkannt und ge-

schätzt.

Ein tragender Pfeiler in 

der Weiterbildung für 

Gesundheitsfachperso-

nen ist die telemedizini-

sche Triage: standardi-

sierte Prozesse zeigen 

auf, wie dringlich die 

Behandlung aufgrund 

der aktuellen Symptoma-

tik ist und inwiefern der 

Einsatz der Telemedizin 

möglich bzw. sinnvoll ist. 

Konkrete Übungen zur 

telemedizinischen Triage 

stärken die Akzeptanz 

und die Sicherheit bei 

den Anwendern. Unsere 

langjährige Erfahrung 

bei der Einführung der 

Telemedizin in Institutio-

nen, die eine telemedizi-

nische Dienstleistung 

schen Betreuung und 

Behandlung (Change 

Management)

Weiterbildung der Ge-

sundheitsfachpersonen 

und ÄrztInnen

Auch wenn die Durchfüh-

rung der telemedizini-

schen Beratung einfach 

und benutzerfreundlich 

ist, kommt der Weiterbil-

dung bei der Einführung 

der Telemedizin eine ent-

scheidende Bedeutung 

zu. Oftmals sind die Vor-

teile der telemedizini-

„Unsere Erfahrung ist, dass 

primär ein zusätzliches 

digitales 

Behandlungsangebot von 

den InsassInnen gewürdigt 

und geschätzt wird. Dies 

wurde auch bei der 

Einführung der Telemedizin 

in der JVA Pöschwies 

bestätigt.“


